
Sport-Additum 
Gymnastik und Tanz (A-Sportart) 

 
 a) Bestandteile der Abiturprüfung  

Sofern das geforderte Additum Sporttheorie belegt wurde, wird im Fach Sport eine mündliche oder 
eine schriftliche Abiturprüfung abgelegt. Diese besteht in beiden Fällen aus einer besonderen 
Fachprüfung, die neben der Sporttheorie einen fachpraktischen Teil umfasst. 
 

Abiturprüfung im Fach Sport als Abiturprüfungsfach 
Mündlich oder schriftlich 

Additum Sporttheorie Praktische Prüfung in zwei sportlichen 
Handlungsfeldern 

 
schriftliche Prüfung der Sporttheorie 

oder 
mündliche Prüfung der Sporttheorie 

 

sportpraktische 
Leistungsabnahme in 

einer Sportart der 
Gruppe A 

Sportpraktische 
Leistungsabnahme in 

einer Sportart der 
Gruppe B 

Gewichtung 1 : 1 

Gewichtung 1 : 1 

 
b) Sportartspezifische Regelung für die Abiturprüfung Gymnastik/Tanz: 

 
Zwei selbständig erarbeitete Bewegungskompositionen nach den Inhalten des Unterrichts (1x mit, 1x 
ohne Handgerät) und von der Lehrkraft vorgegebener Musik (ca. 90 sec.) auf einer Fläche von 12m x 
12m. Eine der beiden Kompositionen kann in der Gruppe (max. 4 Personen) getanzt werden.  
 
Beurteilungskriterien:  
Technische Ausführung der gymnastisch-tänzerischen Grundformen, Vielfalt und Schwierigkeit der 
Bewegungsformen, der Bewegungsfluss, die Übereinstimmung von Musik und Bewegung, 
Musikinterpretation, Ausdrucksfähigkeit und Originalität, die Ausnutzung des Raumes, also die 
räumliche Gestaltung. 

 
 

 
 
 


